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Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I. --------------
Verordnung 

betreffend Befreiung vorübergehender Dienstleistungen 
von der Krankenversicherungspflicht.

Bom 1. 3. 1932.
Auf Grund des 8 168 der Reichsversicherungsord

nung wird folgendes bestimmt:
8 1.

Landwirtschaftliche Wanderarbeiter im Sinne des Ge
setzes über die Beschäftigung ausländischer Wanderar
beiter in der Landwirtschaft vom 29. Oktober 1929 
(G.-Bl. S. 139) sind versicherungsfrei.

8 2.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkün- 

dung in Kraft.
Danzig, den 1. März 1932.

Der Senat der Freie» Stadt Danzig.
Dr. Ziehm. Dr. Wiercinski-Keiser.

Veröffentlicht,
Tiegenhof, den 8. März 1932.

Das Bcrsichcrungsamt.
Nr. 2. --------------

Verordnung
über die Zugehörigkeit der Schüler zu Bereinigungen 

innerhalb und außerhalb der Schule.
Unter Aufhebung aller bisherigen Bestimmungen 

wird folgendes angeordnet:
1. Schüler und Schülerinnen einer jeden Schule dürfen 

mit Genehmigung der Lehrerkonserenz Schulvereine 
gründen, die zur Gemeinschaftserziehung dienen und 
in denen sie unter Aufsicht und Mitwirkung der 
Schule ihre eigenen Angelegenheiten selbstätig ver
walten. Die Satzungen dieser Schulvereine unterlie
gen der Genehmigung der Lehrerkonferenz. Betä- 
tigt sich ein Schulverein anders als in dem in der 
Satzung vorgeschriebenen Sinne, oder verstößt er ge
gen Ordnung und gute Sitte, so kann er von der 
Schule vorübergehend oder dauernd aufgehoben wer
den.

Den Schülern und Schülerinnen ist die Betätigung 
in diesen Schulvereinen in erster Linie anzuempfeh- 
len.

2. An Vereinen außerhalb der Schule und ihren Ver
anstaltungen dürfen Schüler und Schülerinnen nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung der Erziehungsbe
rechtigten teilnehmen; verboten ist ihnen die Teil
nahme an denjenigen Vereinigungen, die entweder 
nach ihren Satzungen oder der Art ihrer Betätigung 
gegen den Staat eingestellt sind oder Ziele verfolgen, 
die den Aufgaben der Schule zuwiderlaufen.

Die erzieherische Verantwortung für die Zuge
hörigkeit zu diesen Vereinigungen tragen die Er
ziehungsberechtigten.

3. Der Schulleiter hat im Einvernehmen mit der Ge- 
samtkonferenz das Recht, Schülern und Schülerinnen 
die Zugehörigkeit zu einer Vereinigung der unter 1 
und 2 genannten Art zu verbieten, wenn durch die 
Vereinszugehörigkeit Führung und Leistungen des 

Schülers beeinträchtigt oder die unterrichtlichen und 
erzieherischen Aufgaben der Schule gefährdet werden

4. Die Teilnahme an öffentlichen politi
schen Wahlversammlungen ist nur Schü
lern und Schülerinnen im wahlfähigen 
Alter gestattet.

5. Untersagt ist ferner den Schülern aller 
Schulgattungen im volksschulpflichtigen 
Alter die Teilnahme an politischen De
monstrationsumzügen. Ob ein politi
scher Umzug vorliegt, entscheidet in 
Zweifelsfällen der Senat, Abt. W.

6. Das Tragen parteipolitischer Abzeichen 
im Unterricht und bei Veranstaltungen 
derSchulei st allen Schülern untersagt. 
Danzig, den 16. Februar 1932.

Der Senat -er Freien Stadt Danzig

Veröffentlicht.
Die Ortsbehörden ersuche ich um ortsübliche Bekannt

gabe.
Tiegenhof, den 4. März 1932.

Der Landrat.
Nr. 3. --------------
Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln.

Gemäß ß 6 der Dienstanweisung für Schulvorstände 
der ländlichen Volksschulen verfügen die Schulleiter selb
ständig über den im Haushaltsplan vorgesehenen Be
trag für Lehr- und Lernmittel.

Bei der jetzigen Finanzlage der Gemeinden ist es je
doch unbedingt erforderlich, das; sich der Schulleiter, be
vor er eine Bestellung von Lehr- bezw. Lernmittel macht, 
sich von dem Vorhandensein der erforderlichen Geld
mittel überzeugt und vor allen Dinge» durch diese Be
stellung die Beschaffung von Heizmaterial nicht unmög
lich macht.

Danzig, den 29. Januar 1932.
Der Senat,

Abteilung für Wissenschaft, Kunst, Volksbildung 
und Kirchenwesen.

Veröffentlicht.
Tiegenhof, den 4. März 1932.

Der Landrat.
Nr. 4. --------------

Landw. Berufsgenoffenschaftsbeitriige.
Die Herren Gemeindevorsteher werden hiermit er

neut an Einziehung und Abführung der Beiträge zur 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für das Um
lagejahr 1930/31 erinnert.

Eingezogene Beiträge sind sofort an die Kreiskom- 
munalkasse abzuführen. Die Verwendung der Beiträge 
zu Gemeindezwecken ist unzulässig und wird strengstens 
untersagt.

Tiegenhof, den 3. Februar 1932.
Sektionsvorstand der Landw. Berufsgenossenschaft.
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Nr. 5.

Verkehr mit Dampfpflügen.
Ich weise daraus hin, daß nach den bestehenden Be

stimmungen zur Beförderung von Dampfpflügen auf 
Straßen und öffentlichen Wegen die vorherige Erlaub
nis erforderlich ist. Die Erlaubnis ist für jedes Ka
lenderjahr neu nachzusuchen. Anträge für das Kalender
jahr 1932 sind umgehend hierher einzureichen.

Tiegenhof, den 2. März 1932.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 6. --------------
Hauskollekte.

Dem Freistadtverein für Innere Mission in Danzig 
ist vom Senat — Abt. des Innern — die Genehmigung 
erteilt worden, in der Zeit vom 1. April 1932 bis 30. 
September 1932 eine Hauskollekte bei den Bewohnern 
der Freien Stadt Danzig zum Besten der inneren Mis
sion abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizei
lich legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzu
wirken haben, daß die Eintragungen in die Sammel
listen nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 7. März 1932.
Der Landrat.

Nr. 7. --------------
Hauskollekte.

Dom Senat ist die Genehmigung erteilt worden 
a) dem Christlichen Verein junger Männer in Danzig 

in der Zeit von sogleich bis 15. Mai 1932, 
b) dem Diakonissen-Mutter- und Krankenhaus in Dan

zig in der Zeit vom 1. April 1932 bis 31. März 
1933

eine Hauskollekte bei den Bewohnern der Freien Stadt 
Danzig abzuhalten.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich 
legitimierte Erheber zu erfolgen, die darauf hinzuwir
ken haben, daß die Eintragungen in die Sammellisten 
nach Möglichkeit mit Tinte (Tintenstift) erfolgen.

Tiegenhof, den 1. März 1932.
Der Landrat.

Nr. 8. ---------------
Dienstbezirke der Landjügerei.

Infolge der in letzter Zeit mehrfach notwendig ge
wordenen Aenderungen der Dienstbezirke der Landjäge
rei des Kreises bringe ich nachstehend eine Zusammen
stellung nach dem jetzigen Stande zur allgemeinen 
Kenntnis.

Laudjägerei-Abteiluug-Tiegeichof, Elbingerstraße 3.
Fernsprecher: Tiegenhof 83.

Landjägereiämter:
1. Landjägereiamt Einlage ad. N

Bezirk: Einlage, Lakendorf, Krebsselde.
2. Landjägereiamt Fürstenwerder.

Bezirk: Fürstenwerder, Brunau, Jankendorf, 
Küchwerder, Vogtei.

3. Landjägereiamt Horstcrbusch.
Fernsprecher: Einlage 3.
Bezirk: Horsterbusch, Hakendors, Wolfsdorf. 

Lupushorst, Wiedau.
4. Landjägereiamt Jungfer.

Fernsprecher: Tiegenhof 109.
Bezirk: Jungfer, Keitlau, Kl. Mausdorferwei- 

den, Neulanghorst, Neustädterwald, Walldorf.
5. Landjägereiamt Kalthof.

Fernsprecher: Kalthof 8.
Bezirk: Warnau, Kaminke, Blumstein, Schad- 

walde, Dammfelde, Stadtfelde, Schönau, Alt
münsterberg, Kalthof, Tragheim, Gr. Lesewitz, 
Jrrgang, Herrenhagen.

6. Landjägereiamt Kunzendorf.
Fernsprecher: Simonsdorf 120.
Bezirk: Kunzendorf, Altweichsel, Gr. Mon- 

tau, Biesterfelde.
7. Landjägereiamt Ladekopp.

Fernsprecher: Tiegenhof 107.
Bezirk: Ladekopp, Pietzkendorf, Orloff, Neun- 

huben, Brösle.

8. Landjägereiamt Ließau.
Fernsprecher: Ließau 10.
Bezirk: Ließau, Gr. Lichtenau, Kl. Lichtenau, 

Damerau, Barendt.
9. Landjägereiamt Lindenau.

Fernsprecher: Gr. Mausdorf 18.
Bezirk: Lindenau, Tannsee, Gr. Mausdorf, 

Halbstadt, Kl. Lesewitz.
10. Landjägereiamt Marienau.

Fernsprecher: Tiegenhof 108.
Bezirk: Marienau, Liege, Niedau.

11. Landjägereiamt Neukirch.
Fernsprecher: Schöneberg 122.
Bezirk: Neukirch, Prangenau, Neuteicherhin- 

terfeld, Palschau, Pordenau.
12. Landjägereiamt Neuteich, Friedensmarkt 68.

Fernsprecher: Neuteich 370.
Bezirk: Neuteichsdorf, Eichwalde, Mierau, 

Brodsack, Parschau, Tralau, Leske, Trampe- 
nau.

13. Landjägereiamt Schöneberg.
Fernsprecher: Schöneberg 54.
Bezirk: Schöneberg, Schönsee, Schönhorst, Neu- 

münsterberg, Baarenhof, Bärwalde.
14. Landjägereiamt Simonsdors.

Fernsprecher: Simonsdorf 17.
Bezirk: Simonsdorf, Gnojau, Heubuden, Alte- 

nau, Trappenfelde.
15. Landjägereiamt Tiegenhof, Elbingerstraße 3.

Fernsprecher: Tiegenhof 83.
Bezirk: Platenhos, Reimerswalde, Tiegenha- 

gen, Orlofferfelde, Neuteicherwalde, Vierzehn- 
huben, Altebabke, Beiershorst, Fürstenau, Ro- 
senort, Kl. Mausdorf, Rückenau, Petershagen, 
Reinland, Pletzendorf.

16. Landjägereiamt Tiegcnort.
Fernsprecher: Tiegenort 24.
Bezirk: Tiegenort, Holm, Rehwalde, Schar- 

pau, Kalteherberge, Altendorf, Stobbendorf, 
Grenzdorf A, Grenzdorf B.

17. Landjägereiamt Wcruersdors.
Fernsprecher: Wernersdors 15.
Bezirk: Wernersdorf, Kl. Montau, Pieckel, 

Mielenz.
18. Landjägereiamt Jeher.

Fernsprecher: Einlage 30.
Bezirk: Zeyer, Aeyersvorderkampen, Schlan- 

genhaken, Stuba, Neudors.
Tiegenhof, den 7. März 1932.

Der Landrat.
Nr. 9. ---------------

Dienftrüume -es Kreisarztes.
Der Kreisarzt hat seine Diensträume vom 1. März 

1932 ab nach Schloßgrund Nr. 17 (Wohngebäude des 
Bürgermeisters) verlegt.

Tiegenhof, den 2. März 1932.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschnsses.

Bekanntmachungen anderer Behörden. 
Bekanntmachung.

Die Gemeindevorstände des hiesigen Amtsbezirks wer
den hierdurch ersucht, die summarischen Mutterrollen 
zur Berichtigung dem Katasteramt Tiegenhof einzusen- 
den.

Tiegenhof, den 29. Februar 1932.
Katasteramt.

Suchen Sie Käufer?
Für festentschlossene zahlungsfähige Käufer suchen wir 

Güter, Landwirtschaften, Geschäfts- und Hausgrundstücke 
sowie Waldungen, Ziegeleien usw. usw.

Auch Parzellierungen werden in jeder Größe günstig 
durchgesührt.

MevLeldurgl L 0»., 3
ulikÄ katrona ^acI<0W8kieAO 35.
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